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L A N D R A T S A M T  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Vollzug des Tierseuchenrechts sowie der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-VO) 

 
Vollzug des Tierseuchenrechts sowie der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-VO); 
Aufhebung von Maßnahmen (Verbot von Ausstellungen, 
Märkten und Schauen, bei denen Geflügel und/oder in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel verkauft, gehandelt oder zu Schau 
gestellt werden), die zur Prävention der Geflügelpest im Land-
kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim angeordnet wurden 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim erlässt fol-
gende 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die Nummer 2 der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-
stadt a.d.Aisch-Bad Windsheim vom 23.11.2022, Az.: 32-5650-Ru, 
bezüglich des Verbots von Ausstellungen, Märkte und Schauen 
sowie Veranstaltungen ähnlicher Art im Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim, bei denen Geflügel im Sinne des Art. 4 
Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene 
Vögel im Sinne des Art. 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenom-
men Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 
wird aufgehoben. 
 
2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
als bekannt gegeben.  
 
Hinweise: 
Die übrigen Regelungen der Allgemeinverfügung vom 23.11.2022, 
Az.: 32-5650-Ru, (Amtliche Bekanntmachung am 24.11.2022) zur 
Anordnung von Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelbeständen 

bis einschließlich 1000 Tieren (Nr. 1) und das allgemeine Fütte-
rungsverbot für Wildvögel (Nr. 3) zum Schutz vor der Verbreitung 
der Geflügelpest gelten weiterhin. 
Die Allgemeinverfügung vom 21.10.2022, Az.: 32-5650-hö, (Amtli-
che Bekanntmachung am 21.10.2022) zur Anordnung der Unter-
suchungspflicht von Geflügel, das im Rahmen des mobilen Han-
dels (Reisegewerbe) abgegeben wird, gilt weiterhin. 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 
ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich be-
kannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung wird am Haupteingang des Landratsam-
tes Neustadt a.d.Aisch-Bad-Windsheim, Konrad-Adenauer-Straße 
1, 91413 Neustadt a.d. Aisch, ausgehängt und ist gemäß Art. 27 a 
BayVwVfG auf der Internetseite des Landratsamtes Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim unter folgendem Link abrufbar: 
www.kreis-nea.de/qr/27a. 
Zusätzlich wird sie im Kreisamtsblatt Nr. 18/2023 veröffentlicht. 
 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung im Landratsamt Neustadt a.d. Aisch — Bad Windsheim, 
Zimmer-Nr. A 126 aus. Sie kann während den allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden. 
 

gez. Zeilinger-Latka, Oberregierungsrätin 
 

LkrABl. Nr. 18/2023 
 
_____________________ 
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